
Schausteller-Kaskoversicherung

Leistungsübersicht

Kundengruppe

Firmenkunden

Versicherbare Risiken im Überblick

Grundsätzlich versicherbar sind Schaustellergeschäfte und die dazugehörigen Waren, Geräte-, Pack-, Verkaufs-, 
Toiletten-/Sanitärwagen, Weihnachtsmarktbuden und Wohnwagen in Verbindung mit einem Schaustellergeschäft, 
nicht ortsfeste Gastronomiebetriebe (auch Foodtrucks), einschließlich der fest eingebauten Einrichtung, und dem 
Schaustellergewerbe nahestehende Risiken, wie z. B. Hüpfburg, Kinder- und Mitmachzirkus. Mitversicherbar ist der 
bewegliche Hausrat.

●

Die Versicherung leistet auch für Schäden an:
	– Beleuchtungskörpern, elektrischen Anlagen und Sachen aus bruchempfindlichem Material
	– Fahrrädern

●

Der Versicherungsschutz kann erweitert werden auf:
	– Wertsachen und Bargeld
	– Ertragsausfall
	– Standgebühr
	– Differenz-Deckung (GAP); Versicherung der Differenz zwischen Wiederbeschaffungswert und Leasing-Restwert

❍

Versicherte Schadenarten

Die Versicherung deckt Verlust, Zerstörung oder Beschädigung, unmittelbar verursacht durch:
	– Transportmittelunfall
	– Brand, Blitzschlag, Explosion
	– höhere Gewalt im Sinne von Naturereignissen (Elementarereignissen) inkl. Sturm und Hagel
	– Anfahren der versicherten Güter durch fremde Fahrzeuge
	– Leitungswasser
	– Fahrraddiebstahl
	– Be- und Entladeschäden

●

Auf folgende Gefahren kann der Versicherungsschutz erweitert werden:
	– Einbruchdiebstahl und Raub von beweglichen Gütern
	– Diebstahl und Raub des ganzen Wagens
	– Vandalismus
	– Brems-, Betriebs- und Bruchschäden
	– politische Gewalthandlungen

❍

  ● = versichert,  ❍ = optionaler Einschluss/konstellationsabhängig



KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG
Informationen erhalten Sie bei Ihren Vertriebspartnern sowie bei der KRAVAG, Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg

www.kravag.de	 Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe
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Versicherungssummen

Versicherungswert ist der Zeitwert als Feste Taxe. Bei Teilschäden werden die notwendigen Wiederherstellungskosten erstattet.  
Restwerte werden angerechnet. Auf den Einwand der Unterversicherung wird verzichtet.

Allgemeiner Selbstbehalt

	– Es ist ein Selbstbehalt zu vereinbaren. Dieser beträgt mindestens 250 EUR je Schadensfall.

	– Andere Regelungen zum Selbstbehalt auf Anfrage.

	– Dieser Selbstbehalt gilt nicht für die Klausel Fahrraddiebstahl.

Geltungsbereich

Aufenthalte und Fahrten innerhalb Europas (geographisch), einschließlich Winterlager, jedoch ohne GUS-Staaten

Versicherte Kosten

	– Die durch den Versicherungsfall verursachten Transportkosten zur Reparaturwerkstatt und zurück ●

	– Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens ●

	– Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens ●

	– Havarie-grosse-Beiträge ●

Die KRAVAG leistet darüber hinaus Entschädigung für nachfolgend aufgeführte Aufwendungen und Kosten  
bis zu einem Betrag von maximal 25.000 EUR für alle aufgeführten Aufwendungen und Kosten zusammen:
	– Feuerlöschkosten
	– Aufräum- und Bergungskosten
	– Bewegungs- und Schutzkosten
	– bei Beschädigung Abschleppkosten bis zur nächstgelegenen geeigneten Werkstatt

●

  ● = versichert

Diese Leistungsübersicht ersetzt nicht die Bedingungen und ist somit kein Bestandteil des Versicherungsvertrags.  
Der Versicherungsschutz ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen. 
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